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©  Standbeutel. 

©  Die  Erfindung  betrifft  einen  Standbeutel  aus  ei- 
ner  heißsiegelfähigen  oder  -schweißbaren  Kunststoff- 
Folie  zur  Aufnahme  von  flüssigen  und/oder  pastösen 
Medien. 

Um  einen  Standbeutel  dieser  Art  zu  schaffen, 
dessen  Inhalt  dosiert  portionsweise  entnommen  wer- 
den  kann,  der  einfach  zu  handhaben  und  zu  trans- 
portieren  ist,  der  einfach  herstellbar  ist  und  im  unge- 

füllten  Zustand  platzsparend  gelagert  werden  Kann, 
sieht  die  Erfindung  vor,  daß  der  Standbeutel  mit 
einer  Entnahmeöffnung  versehen  ist,  die  durch  einen 
verschließbaren  Entnahmestutzen  (7)  gebildet  wird, 
der  an  seinem  einen  Ende  einen  Flansch  (14)  auf- 
weist,  mit  dem  er  in  den  oberen  Bereich  einer  der 
Seitenwände  befestigt  ist. 
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Standbeutel 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Standbeutel  aus 
siner  heißsiegelfähigen  oder  -schweißbaren 
Kunststoff-Folie  zur  Aufnahme  von  flüssigen 
und/oder  pastösen  Medien  mit  einer  Entnahmeöff- 
nung,  der  zwei  Seitenwände  bildende,  im  wesentli- 
chen  rechteckige  Flächenteile  aufweist,  die  an  ih- 
ren  Längskanten  miteinander  versiegelt  sind,  wobei 
zwischen  den  unteren  Querkanten  ein  faltbares, 
sich  zwischen  die  Seitenwände  einlegendes,  als 
Standboden  dienendes  unteres  Bodenteil  und  im 
Bereich  des  oberen  Endes  der  Seitenwände  ein 
faltbares,  sich  zwischen  die  Seitenwände  einlegen- 
des,  ein  Deckenteil  bildendes  Folienelement  eing- 
fügt  sind. 

Standbeutel  aus  Kunststoff-Folien  sind  insbe- 
sondere  als  Einweg-Verpackungen  für  Getränke 
bekannt.  Üblicherweise  handelt  es  sich  hierbei  um 
spitz  zulaufende  Verpackungen  mit  einem  Abfüllvo- 
lumen  von  0,2  I.  Die  verwendeten  Folien  solcher 
Getränkeverpackungen  weisen  eine  dünne 
Aluminium-Folienschicht  auf,  die  die  Verpackung 
unter  anderem  stabilisiert.  In  die  Unterseite  ist  ein 
Standboden  eingearbeitet,  so  daß  der  Beutel  auch 
nach  seinem  Öffnen  auf  eine  Unterlage  aufgestellt 
werden  kann,  ohne  daß  der  Beutelinhalt  aus  der 
Entnahmeöffnung  herausläuft  oder  der  Beutel  um- 
kippt.  Die  Entnahmeöffnung  kann  beispielsweise 
bei  solchen  Getränkeverpackungen  durch  eine 
Soll-Durchstichöffnung  vorgegeben  werden,  durch 
die  ein  an  seinem  Ende  spitz  zulaufender  Stroh- 
halm  hindurchgestochen  werden  kann. 

Neben  Getränken  werden  in  Folien-Beuteln 
flüssige  oder  pastöse  Medien,  beispielsweise  flüs- 
sige  Waschmittel,  eingefüllt.  Vornehmlich  werden 
solche  Folien-Beutel  als  Nachfüllpackungen  einge- 
setzt. 

Um  eine  erhöhte  Stabilität  solcher  Standbeutel 
mit  einem  unteren  Bodenteil,  das  zwischen  die 
Seitenwände  eingesetzt  ist,  zu  erreichen,  wobei 
bevorzugt  solche  Standbeutel  aus  zwei  miteinander 
verschweißten  Wandteilen  bestehen,  ist  ein  zusätz- 
liches  Deckenteil  eingearbeitet,  das  ähnlich  dem 
Standboden  aufgebaut  ist. 

Ein  grundsätzlicher  Vorteil  der  Folien-Beutel 
kann  darin  gesehen  werden,  daß  sie  im  ungefüllten 
Zustand  sehr  flach  zusammengefaltet  werden  kön- 
nen  und  so  nur  wenig  Platz  beanspruchen.  Gerade 
Standbeutel  mit  einem  größeren  Volumen,  d.h.  mit 
einem  Volumen  bis  zu  zwei  Litern,  werden  prak- 
tisch  nicht  für  Füllungen  verwendet,  die  portions- 
weise  entnommen  werden,  da  ein  geöffneter  Beu- 
tel,  beispielsweise  durch  Abschneiden  einer  oberen 
Eckkante,  nicht  ausreichend  gewährleistet,  daß 
beim  Eindringen  von  Luft  in  den  Innenraum  und 
nach  einer  teilweisen  Entnahme  des  Inhaltes  eine 

ausreichende  Standfestigkeit  verbleibt. 
Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Standbeu- 

tel  anzugeben,  der  auch  bei  teilweise  entnomme- 
nem  Inhalt  eine  genügende  Standfestigkeit  besitzt, 

5  dessen  Inhalt  dosiert  portionsweise  entnommen 
werden  kann,  der  einfach  zu  handhaben  und  zu 
transportieren  ist,  der  einfach  herstellbar  ist  und  im 
ungefüllten  Zustand  platzsparend  gelagert  werden 
kann. 

10  Gelöst  wird  diese  Aufgabe  erfindungsgemäß 
dadurch,  daß  die  Entnahmeöffnung  durch  einen 
verschließbaren  Entnahmestutzen  gebildet  wird,  der 
an  seinem  einen  Ende  einen  Flansch  aufweist,  mit 
dem  er  in  dem  oberen  Bereich  einer  der  Seiten- 

75  wände  befestigt  ist.  Durch  den  verschließbaren 
Entnahmestutzen  kann  der  Inhalt  des  Standbeutels 
portionsweise  entnommen  werden.  Der  Entnahme- 
stutzen  befindet  sich  im  oberen  Bereich  der  Seiten- 
wände,  so  daß  auch  der  Standbeutel  auf  seinem 

20  Standboden  aufgestellt  werden  kann,  ohne  daß  aus 
dem  geöffneten  Entnahmestutzen  der  Inhalt  des 
Standbeutels  austreten  kann.  Hierbei  ist  wesentlich, 
daß  der  Standbeutel  eine  stabile  Form  besitzt,  die 
insbesondere  dadurch  gegeben  ist,  daß  der  Stand- 

25  beutel  ein  zusätzliches  Deckenteil  aufweist,  das 
inetwa  dem  Bodenteil  entspricht.  Der  Entnahme- 
stutzen,  der  an  seinem  Ende  einen  Flansch  auf- 
weist,  kann  mittels  dieses  Flansches  einfach  in  eine 
Seitenwand  des  Standbeutels  eingesiegelt  oder  auf 

30  diese  aufgeschweißt  werden.  Bevorzugt  wird  der 
Flansch  gegen  die  Innenseite  der  Seitenwand  an- 
liegend  versiegelt,  wobei  der  Entnahmestutzen 
durch  eine  Öffnung  in  der  Seitenwand  hindurchge- 
führt  ist.  Der  Flansch  sollte  eine  Breite  zwischen  4 

35  mm  und  8  mm  besitzen,  so  daß  eine  ausreichende 
Siegelfläche  vorhanden  ist,  um  diesen  Flansch 
dicht  in  die  Seitenwand  einzusiegeln.  Die  Dicke 
des  Flansches  sollte  maximal  2  mm  betragen,  so 
daß  der  Standbeutel  im  Bereich  des  Flansches 

40  nicht  unnötig  verdickt  wird,  insbesondere  im  Hin- 
blick  auf  eine  platzsparende  Lagerung  des  leeren, 
zusammengefalteten  Beutels.  Als  Verschluß  sollte 
der  Entnahmestutzen,  bevorzugt  an  seinem  außen 
liegenden  Ende,  ein  Außengewinde  aufweisen,  auf 

45  das  eine  Verschlußkappe  aufgeschraubt  ist.  In  die- 
ser  Ausbildung  kann  der  Standbeutel  dicht  ver- 
schlossen  werden,  ohne  daß  selbst  dünnflüssiger 
Inhalt  austreten  kann.  Alternativ  hierzu  kann  als 
eine  Art  Schnellverschluß  der  Entnahmestutzen  an 

so  seiner  Außenseite  radiale  Vorsprünge  oder  Hinter- 
schneidungen  besitzen,  an  denen  eine  Abdeckkap- 
pe  festgeklemmt  wird.  Eine  solche  Abdeckkappe 
kann  gegen  einen  geringen  Widerstand  auf  den 
Entnahmestutzen  aufgesteckt  bzw.  abgezogen. 

Um  den  Innenraum  des  Standbeutels  mög- 
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chst  bis  in  den  Bereich  der  Deckenwand  ausnut- 
en  zu  können,  ist  der  Entnahmestutzen  bevorzugt 
0  mm  von  der  zwischen  der  Seitenwand  und  der 
)eckenwand  gebildeten  Siegelnaht  beabstandet, 
\robei  er  etwa  mittig  zwischen  den  beiden  Siegel- 
lähten,  die  die  Seitenwänden  miteinander  verbin- 
len,  angeordnet  ist. 

Zur  Serienfertigung  können  verschiedene  Arten 
-on  Entnahmestutzen,  beispielsweise  mit  unter- 
;chiedlichen  Durchmessern  an  ihrem  Ende,  bereit- 
jestellt  werden,  die  dann  in  eine  Ausstanzung,  die 
iie  Durchführung  durch  die  Seitenwand  bildet,  ein- 
jesiegelt  werden.  Um  Seitenwände  mit  einer  Aus- 
itanzung,  die  bevorzugt  kreisrund  ist,  gleichen 
Durchmessers  für  verschiedene  Entnahmestutzen 
:u  verwenden,  sollte  der  Entnahmestutzen  an  sei- 
ler  Basis,  d.h.  an  dem  mit  dem  Flansch  verbunde- 
len  Teil,  einen  Zwischenflansch  aufweisen,  der  bei 
illen  einzusetzenden  Entnahmestutzen  den  glei- 
chen  Durchmesser  entsprechend  der  Ausstanzung 
Desitzt. 

Zur  leichten  Handhabung  des  Standbeutels 
>ind  Grifföffnungen  vorgesehen,  die  in  über  das 
Deckenteil  hinaus  verlängert  vorstehende  Seiten- 
vände  gebildet  werden.  Diese  Grifföffnungen,  bei- 
spielsweise  in  einer  leicht  herzustellenden  Ausfüh- 
rung  in  Form  von  gestanzten  Schlitzen,  sind  ober- 
lalb  des  Deckenteiles  leicht  zugänglich.  Zur  einfa- 
:hen  Herstellung  der  beiden  Grifföffnungen  werden 
jiese  in  den  beiden  Seitenwände  bei  zusammen- 
gefaltetem  Beutel  deckungsgleich  gestanzt,  so  daß 
sie  bei  gefülltem  Beutel  direkt  gegenüberliegen. 
Zur  gleichmäßigen  Verteilung  der  Zugkräfte  im  Be- 
rich  der  Grifföffnungen  auf  die  Seitenwände  ver- 
laufen  diese  etwa  parallel  zu  der  Decken-Siegel- 
naht  zwischen  den  Seitenflächen  und  dem  Deck- 
anteil. 

Der  Standbeutel  wird  aus  vorgefertigten,  heiß- 
siegelfähigen  Flächenteilen  gefertigt,  bevorzugt  aus 
einer  zweischichten  Verbund-Folie.  Ausgezeichnete 
Eigenschaften  werden  durch  eine  zum  Innenraum 
gerichtete  Folie  aus  Polyethylen  und  einer  die  Au- 
ßenhaut  bildenden  Polyester-Folie  erreicht.  Die 
Verwendung  einer  Polyethylen-Folie  in  Form  einer 
Coextrusions-Folie  -  hierbei  handelt  es  sich  um 
eine  mehrschichtige  Folie  -  bietet  den  Vorteil,  daß 
die  Folie,  die  die  Innenwand  des  Standbeutels  bil- 
det,  entsprechend  der  Verwendung  des  Standbeu- 
tels  und  den  gegebenen  Anforderungen  angepaßt 
werden  kann.  So  kann  beispielsweise  die  zu  sie- 
gelnde  Seite  der  Folie  besonders  siegelfreundlich 
ausgestaltet  werden;  ferner  läßt  sich  mit  einer  sol- 
chen  Coextrusions-Folie  unter  Änderung  der  Zu- 
sammensetzung  eine  höhere  Steifigkeit  erzielen. 
Die  Dicke  der  nach  außen  gerichteten  Polyester- 
Folie  beträgt  mindestens  10  um,  bevorzugt  12  um, 
während  die  nach  innen  gerichtete  Polyethlen-Folie 
oder  Coextrusions-Folie  eine  Dicke  von  80  bis  200 

um,  Bevorzugt  eine  uicKe  von  iuu  um  uis  ibu  u-m. 
haben  sollte.  Um  in  den  Standbeutel  auch  lösungs- 
mittelhaltige  oder  migrationsempfinliche  Produkte 
einfüllen  zu  können,  wird  zwischen  die  einzelnen 

;  Folienschichten,  bevorzugt  im  Anschluß  an  die 
nach  innen  gerichtete  Folie,  eine  als  Sperrschicht 
wirkende  dünne  Aluminiumfolie  eingefügt,  die  je 
nach  Größe  des  Standbeutels  eine  Dicke  zwischen 
8  um  und  15  um  haben  sollte.  Eine  solche  Alumi- 

o  niumschicht  verhindert  beispielsweise  den  Austritt 
von  Lösungsmittel  durch  die  Wände  des  Beutels 
oder  hinsichtlich  migrationsempfindlichen  Produk- 
ten  das  Eindringen  von  Sauerstoff  in  den  Beutel 
und  damit  in  das  Produkt. 

5  Damit  eine  möglichst  große  Standfestigkeit  des 
Beutels  erhalten  wird,  ist  es  vorteilhaft,  daß  der 
Beutel  im  gefüllten  Zustand  eine  nahezu  zylinder- 
förmige  Form  annimmt.  Um  dies  zu  erreichen,  wer- 
den  die  beiden  Seitenwände  rechteckig  ausgeführt 

io  und  an  den  Längsseiten  miteinander  versiegelt. 
Das  Bodenteil  und  das  Deckenteil  haben  hierbei 
einen  annähernd  kreisförmigen  Zuschnitt;  Bodenteil 
und  Deckenteil  sind  an  den  Seitenwänden  am  zu- 
sammengefalteten  Beutel  entlang  einer  halbkreis- 

>5  förmigen  Siegelnaht  angesiegelt.  Abweichend  von 
einer  solchen  rechteckigen  Form  der  Seitenwände 
bzw.  der  zylindrischen  Form  des  gefüllten  Stand- 
beutels  können  die  Seitenwände  zum  oberen 
Deckenteil  hin  geringfügig  konisch  zulaufen,  so  daß 

)o  der  gefüllte  Standbeutel  einen  Kegelstumpf  bildet. 
Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 

nachfolgend  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 
In  der  Zeichnung  zeigt 

Figur  1  einen  gefüllten  Standbeutel  in  einer 
35  perspektivischen  Ansicht, 

Figur  2  den  Standbeutel  nach  Figur  1  in 
entleerter,  zusammengefalteter  Form  in  einer  ent- 
lang  der  Schnittlinie  II-II  in  Fig.  3  geschnittenen 
Seitenansicht, 

40  Figur  3  eine  Draufsicht  auf  den  Standbeutel 
nach  Figur  1  in  entleertem,  zusammengefaltetem 
Zustand, 

Figur  4  einen  Schnitt  durch  die  Entnahmeöff- 
nung  entlang  der  Schnittlinie  IV-IV  in  Fig.  3  und 

45  Figur  5  einen  Schnitt  durch  die  Kunststoff- 
Folie,  aus  der  der  Standbeutel  gefertigt  ist. 

Wie  die  Figuren  1  und  3  zeigen,  weist  der 
Standbeutel  zwei  Seitenwände  1  auf,  die  an  ihren 
senkrecht  verlaufenden  Längskanten  2  heiß  versie- 

50  gelt  sind,  so  daß  jeweils  eine  Siegel-  oder  Schweiß- 
naht  3  entsteht.  Entlang  der  unteren  Querkanten  4 
ist  ein  als  Standboden  dienendes  unteres  Bodenteil 
5  eingesetzt,  das  im  Zuschnitt  kreis-  oder  ellipsen- 
förmig  ist,  wie  gut  in  Figur  1  und  3  an  der  Boden- 

55  Siegelnaht  6  zu  erkennen  ist.  Das  Bodenteil  5  und 
die  Seitenwände  1  sind  über  den  gesamten  Be- 
reich  zwischen  der  unteren  Querkante  4  und  der 
Boden-Siegelnaht  6  flächig  verschweißt  oder  ver- 
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iegelt,  so  daß  durch  diese  doppelte  Kunststoff- 
olie  in  diesem  unteren  Bereich  eine  verstärkte 
Jeutelwand  erhalten  wird. 

Im  gefüllten  Zustand  hängt  das  untere  Bodent- 
iil  5,  zumindest  in  seinem  mittleren  Bereich,  nach 
inten  durch  und  liegt  auf  der  Unterlage,  auf  der 
ier  Standbeutel  steht,  auf.  Das  nach  unten  durch- 
längende  Bodenteil  5  sowie  die  unteren,  verstärk- 
en  Querkanten  4  geben  dem  Standbeutel  eine 
lusgezeichnete  Standfestigkeit.  Im  oberen  Bereich 
jiner  der  Seitenwände  befindet  sich  ein  Entnahme- 
itutzen  7. 

Alle  Zuschnitte,  aus  denen  der  Standbeutel  ge- 
ödet  ist,  bestehen  aus  einer  zweischichtigen 
Cunststoff-Folie,  wie  sie  in  Figur  5  im  Schnitt  ge- 
zeigt  ist.  Die  nach  außen  gerichtete  Folie  8,  die  die 
\ußenhaut  bildet,  ist  eine  Polyester-Folie  mit  einer 
Dicke  von  12  um,  während  es  sich  bei  der  nach 
nnen  zum  Innenraum  9  des  Standbeutels  zeigen- 
jen,  die  Innenhaut  bildenden  Folie  10  um  eine  als 
Doextrusions-Folie  gefertigte  Polyethylen-Folie  han- 
delt.  Eine  solche  Coextrusions-Folie  ist  in  mehreren 
Schichten  aufgebaut  und  kann,  entsprechend  den 
ötnforderungen,  in  ihrem  Schichtaufbau  bei  der  Ex- 
rusion  variiert  und  den  spezifischen  Anforderungen 
sntsprechend  eingestellt  werden.  Die  Folie  10  be- 
sitzt  eine  Dicke  von  150  um,  wobei  die  angegebe- 
nen  Foliendicken  für  einen  Standbeutel  mit  einem 
Füllinhalt  von  etwa  1  bis  1,5  Liter,  maximal  von  2 
Litern,  gelten.  Zwischen  der  die  Außenhaut  bilden- 
den  Folie  8  und  der  die  Innenhaut  bildenden  Folie 
10  ist  eine  als  Sperrschicht  wirkende  dünne  Alumi- 
niumfolie  10'  eingefügt,  die  je  nach  Größe  des 
Standbeutels  eine  Dicke  zwischen  8  um  und  15 
um  besitzt.  Eine  solche  Aluminiumschicht  verhin- 
dert  beispielsweise  den  Austritt  von  Lösungsmittel 
durch  die  Wände  des  Beutels  oder  hinsichtlich 
migrationsempfindlichen  Produkten  das  Eindringen 
von  Sauerstoff  in  den  Beutel  und  damit  in  das 
Produkt. 

Der  Standbeutel  mit  annähernd  zylinderförmi- 
ger  Außenkontur  besitzt  im  oberen  Bereich  der 
Seitenwände  1  ein  eingesiegelter  Deckenteil  11, 
das  im  Zuschnitt  dem  Bodenteil  5  entspricht.  Im 
Gegensatz  zum  Bodenteil  5  beschreibt  die  dem 
Deckenteil  11  zugeordnete  Decken-Siegelnaht  12 
eine  Kreisbahn  mit  nach  unten  gerichteter  Öffnung, 
d.h.  sie  verläuft  entgegengesetzt  zu  der  Siegelnaht 
6  des  Bodenteiles  5.  Sowohl  das  Bodenteil  5  als 
auch  das  Deckenteil  11  besitzen  eine  Faltnaht  13, 
die  in  Figur  3  angedeutet  sind  und  die  sich  zwi- 
schen  den  Siegelnähten  3  der  Seitenwände  1  er- 
strecken. 

Nahe  dieser  oberen  Faltnaht  1  3  ist  der  Entnah- 
mestutzen  7  eingesetzt,  der  die  Entnahmeöffnung 
für  den  Beutel  bildet.  Der  Entnahmestutzen  besitzt 
an  seiner  Basis  einen  Flansch  14,  mit  dem  er 
gegen  die  Innenseite  der  nach  innen  gerichteten 

Folie  10  versiegelt  ist.  uer  bntnanmestutzen  /  steni 
etwa  15  mm  bis  20  mm  von  der  Seitenwand  des 
Standbeutels  vor  und  ist  mit  einer  Verschlußkappe 
15  über  ein  Gewinde  16  verschlossen.  In  die  Ver- 

5  schlußkappe  15  kann  eine  Dichtung  17  eingefügt 
werden.  Der  Flansch  14  weist  eine  Breite  18,  die  in 
Figur  4  angedeutet  ist,  von  etwa  5  mm  und  einer 
Dicke  19  von  etwa  1,5  mm  auf.  Der  Rand  des 
Flansches  14  ist  etwa  5  mm  bis  10  mm  von  der 

o  Decken-Siegelnaht  12  beabstandet  und  mittig  zwi- 
schen  den  Siegelnähten  3  der  an  den  Längskanten 
2  miteinander  verbundenen  Seitenwänden  1  ange- 
ordnet. 

Die  Seitenwände  1  sind  über  das  Deckenteil  1  1 
5  hinaus  nach  oben  verlängert,  so  daß  ein  ausrei- 

chender  Abschnitt  der  Seitenwände  verbleibt,  um 
Grifföffnungen  20  einzustanzen.  Die  Grifföffnungen 
20  in  den  beiden  Seitenwänden  1  liegen  bei  dem 
zusammengefalteten  Standbeutel,  wie  die  Figur  3 

>o  zeigt,  deckungsgleich  übereinander,  so  daß  sie  in 
einem  Stanzvorgang  ausgeführt  werden  können. 
Die  Grifföffnungen  20  können  die  Form  von  hori- 
zontal  verlaufenden  Langlöchern  aufweisen,  im  Ge- 
gensatz  zu  den  Grifföffnungen  20  des  Standbeutels 

25  nach  Figur  3,  wo  die  durch  die  Schlitze  begrenzten 
Flächen  beim  Tragen  des  Standbeutels  zur  Seite 
geschoben  werden.  Die  Grifföffnungen  20  sind  in 
ihrer  Krümmung  dem  Verlauf  der  Decken-Siegel- 
naht  12  angenähert.  Auch  die  oberen  zwischen  der 

30  Decken-Siegelnaht  12  und  der  oberen  Querkante 
21  befindlichen  Folienteile  können  doppelt  ausge- 
führt  sein,  wobei  die  Flächenteile  durch  die  Seiten- 
wände  1  und  nach  oben  geklappte  Abschnitte,  die 
sich  an  die  Seiten  des  Deckenteiles  11  im  Zu- 

35  schnitt  anschließen,  erhalten  werden,  so  daß  auch 
diese  Bereiche,  in  denen  sich  die  Grifföffnungen  20 
befinden,  verstärkt  sind.  In  diesem  oberen,  ver- 
stärkten  Bereich  kann  beispielsweise  auch  eine  Lo- 
chung  22  vorgesehen  werden,  mittels  derer  der 

40  Standbeutel  aufgehängt  werden  kann. 

Ansprüche 

45  1  .  Standbeutel  aus  einer  heißsiegelfähigen  oder 
-schweißbaren  Kunststoff-Folie  zur  Aufnahme  von 
flüssigen  und/oder  pastösen  Medien  mit  einer  Ent- 
nahmeöffnung;  der  zwei  Seitenwände  bildende,  im 
wesentlichen  rechteckige  Flächenteile  aufweist,  die 

so  an  ihren  Längskanten  miteinander  versiegelt  sind, 
wobei  zwischen  den  unteren  Querkanten  ein  faltba- 
res,  sich  zwischen  die  Seitenwände  einlegendes, 
als  Standboden  dienendes  unteres  Bodenteil  und 
im  Bereich  des  oberen  Endes  der  Seitenwände  ein 

55  faltbares,  sich  zwischen  die  Seitenwände  einlegen- 
des,  ein  Deckenteil  bildendes  Folienelement  eing- 
fügt  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Entnah- 
meöffnung  durch  einen  verschließbaren  Entnahme- 

4 
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stutzen  (7)  gebildet  wird,  der  an  seinem  einen 
Ende  einen  Flansch  (14)  aufweist,  mit  dem  er  in 
den  oberen  Bereich  einer  der  Seitenwände  (1)  be- 
estigt  ist. 

2.  Standbeutel  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge-  5 
cennzeichnet,  daß  der  Flansch  (14)  mit  der  Seiten- 
vand  (1  )  versiegelt  ist. 

3.  Standbeutel  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Flansch  (14)  gegen 
die  Innenseite  der  Seitenwand  (1)  anliegt  und  der  10 
Entnahmestutzen  (7)  durch  die  Seitenwand  (1)  hin- 
jurchgeführt  ist. 

4.  Standbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1 
Dis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Flansch 
;14)  eine  maximale  Dicke  (19)  von  2  mm  aufweist.  75 

5.  Standbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1 
Dis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Flansch 
[14)  eine  Breite  (18)  zwischen  4  mm  und  8  mm 
aufweist. 

6.  Standbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  20 
Dis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Entnahme- 
stutzen  (7)  an  seinem  außen  liegenden  Ende  ein 
Außengewinde  (16)  aufweist,  auf  das  eine  Ver- 
schlußkappe  (15)  aufgeschraubt  ist. 

7.  Standbeutel  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge-  25 
kennzeichnet,  daß  der  Entnahmestutzen  (7)  an  sei- 
ner  Außenseite  radiale  Vorsprünge  oder  Hinter- 
schneidungen  aufweist,  an  denen  eine  Abdeckkap- 
pe  festgeklemmt  ist. 

8.  Standbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  30 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Entnahme- 
stutzen  (7)  von  der  oberen,  zwischen  der  Seiten- 
wand  (1)  und  dem  Deckenteil  (11)  gebildeten  Sie- 
gelnaht  (12)  etwa  10  mm  beabstandet  ist. 

9.  Standbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1  35 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Seitenwän- 
de  (1)  über  das  Deckenteil  (11)  hinaus  verlängert 
sind,  wobei  in  diesem  verlängerten  Bereich  Grifföff- 
nungen  (20)  ausgebildet  sind. 

10.  Standbeutel  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge-  40 
kennzeichnet,  daß  die  Grifföffnungen  (20)  durch 
gestanzte  Schlitze  gebildet  sind. 

11.  Standbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kunststoff-Folie  eine  zweischichtige  Verbund-Folie  45 
(8,  10)  ist. 

12.  Standbeutel  nach  Ansprüche  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  zum  Innenraum  (9)  gerich- 
tete  Folie  (10)  eine  Polyethylen-Folie  ist. 

13.  Standbeutel  nach  Anpruch  11  oder  12,  da-  so 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  nach  außen  gerich- 
tete,  die  Außenhaut  bildende  Folie  (8)  eine 
Polyester-Folie  ist. 

14.  Standbeutel  nach  Anspruch  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Polyethylen-Folie  eine  55 
Coextrusions-Folie  ist. 

15.  Standbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  11 
bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  nach  au- 

ien  gerichtete  Folie  (8)  eine  Dicke  von  mindestens 
10  um  aufweist. 

16.  Standbeutel  nach  Anspruch  15,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Dicke  der  nach  außen 
gerichteten  Folie  (8)  12  um  beträgt. 

17.  Standbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  11 
Dis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  nach  in- 
len  gerichtete  Folie  (1  0)  eine  Dicke  von  80  um  bis 
200  um  aufweist. 

18.  Standbeutel  nach  Anspruch  17,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Dicke  der  nach  innen  ge- 
achteten  Folie  (10)  100  um  bis  150  um  beträgt. 

19.  Standbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  1 
Dis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Bodenteil 
;5)  und  das  Deckenteil  (11)  einen  annähernd  kreis- 
:örmigen  Zuschnitt  aufweisen  und  derart  mit  den 
Seitenwänden  (1)  verbunden  sind,  daß  der  gefüllte 
3eutel  einen  Zylinder  bildet. 

20.  Folienbeutel  nach  einem  der  Ansprüche  12 
Dis  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  den 
Schichten  der  Verbund-Folie  (9,  10)  eine  Alumini- 
jmfolie  (10  )  angeordnet  ist. 

21.  Folienbeutel  nach  Anspruch  20,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Aluminiumfolie  (10)  eine 
Dicke  zwischen  8  um  und  15  um  aufweist. 
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